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Sehr gee*rte Frau Castm

Bes.ten Dank für llrrcn Hinrateis zurn Besdtluss und den Verweis au,f das hängige Verfahen beirn Bundesgeriatlt.

Wie Sie nun wohl auch erfahren haben, ist das Vertahren bei dem Burdesgericfrt abgesctrlossen.
Selbst refifl es nicht äbg€schlo§sen wäte, wäre meiner Auffassung nach es [r}r &rfgabenStsbi,et sidr mit der aktuellen
Sikntion besct!äftigerl zu m{issen, da dies nicffi Gegenstand des Verfahrms kirn EurusmEericht getc€sen ist. }etzt, wo das
Verfafiren vor dem Bundesgerkfrt abgeschloGsen ist, bltte ich Sie umso rnehr zu hafldekr.
Denn di,e *tuetle Situation ysn tqlhreitet mir gros€e So'gen.

Durch den Abbruch der bisherigen Kantakte entstefrt *un eine Eritfremdung zwischen l(lnund mir als l4utter-
Es bedarf einer aktudle Betntdlung r.lnd Veantwortung durch die zustärdigm Stellen vor Ort- Die Reaktiren rneir€r
Todrter bei den Verabschiedutqen waren für rnich nicht mefir tragbar und atrs meiner Sidrt li€f.ert gerde die ietzige
Reaktion der Beis.ländin und der Familien@leiter einen deuüictren Hinrryeis darauf, dass &r Proaess bis{anE nicht adiiq{Et
begr€iH wurde. Mir fut es leid dies so sagen zu müssen aber anders kann ich die rrmrentane Si&ratbn nicfrt benenr.en-

Weder die Bei$ändin norft die Farnilienbeg$eitunE vermögen den aktuetlsl Zustand von lC zu ertrcben und
dokurnentiert an sie weiterzuleiten. Dies er,innst an die Sit{ration bei der greplanten atternierenden Obhut, als bereits
damals zu wenig auf die tatstrrlictrsr Abläufe und Eelasü.rrEen g€acfrtet wurde. üie §tuation ertrfut kein drittes ita{ rnehr.

trtah rneiner täfahrnehrnurq ging es lüdamals körpertich und pqrchisc1} grut; dies wurde aLrch dulrfi Kir&rärztin,
Kinderspiefunlppe und Kih bestätigt, Es Btand keine l{otlrendlskeiL so tief in ihr LeÖen einzugreifen. }ieüE zeigt sictr,
dass vcr allem eine ad&tate Beg$eitung und eine kindgerechte Ausgestalil$g der l(ontakte gebhlt.haben urd weiterhin
fehlen.

Ich bin nicht bercit, eiae Entfrenrdurg zwischen meiner Tochter und mir efufädr hinzunehnen. Au{ü mei$eToctter darf
nicht gezwunqen sein, eixe soklle Entwic*lung in lGt# zu Refunen. Irlach meirenr Versändnis grbt s keine Gnr,raüage, d-e
vo6ieht, dass eine EnÜrcrndung als.Preis' fti,r ein bufierudes Verfahren alzeotiert weId€n muss. Idr habe m&h bei Ihnen
gerneldet und Frau Brcifla hat in meinem filamen noch Ende Jahr einen Äntraq qastetFt. Bis heuüe liegt dazu keine Anhrcrt
vof,

Icfi bltte §ie daher au,sdrücklich:

* mifäuteil€n, wie ko*kret der ffir.enrdung zwischen lÜund mirentgegrengewirkt werden soll

- Frau Aegerter direkt anEufr4en, nelche Schfitte sie in dieser tünsic*rt plant

- den Antrq von Frau Brcina vom 23.12.2025 zu behan&ln und insbesondere den dain enttlal@üen ltrorsch@ zur
l&mFnsationszeit und zu einer fär l(IEgut verträglhhen l(ontaldregelung mit i.hner !,iütter zu prüfen und unrzusetzen.

Die derzeitige Besuchsregelung hat sich fär l(ID ars sehr belastend und nicht kindesurohtorientiert gezeigt" ln dieser
furrn kann idl sie ds &luiter nictrt ueiBr verantworten.

Ich ersuche Sie daher dringrend um eine üUerprüfung und Anpassung der Hassnahnren rnit fiolEendem Ziel:
die Beziehurg zwischen Kl urd mir zu erhalten und zu stärken sowie den Willen des Kirxdes genräss Art 12
Kinderrechtskonvention zu evaluieren

Dafür rhlage ich vor:

- KIfür einen tutsnat als Norüpeßsä,tionseeit zu rnir zu übeßtellen, urn die alüuetle Entfrendung nicht weiter
voEiiltreiben zu lasen. SctNiesdictr hat sie nun über einen läng,eren Zeitraum beirn Vatergeleffi - nicfits spricftt dagrqen,
dass sie retzt für einen Meilat diese Zeit bei rnir verbringen soll.

- bei der anschlimserden ÜUelpaOe zurn \fater den Kirxlswillern zu srduieren

Dieser Aspkt wurde im bishErig€n Yerfahren ,fiic.trt a{rsreichend berüaksichtigt, obwohl er nach der Kinder.rechtskonventiun
zentral ist.

Für eine sctniftllche §tellungnahme zu den oben genannten Punkten danke kh lhnen irn Vomus.

Freurdlic{re Grüsse


